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Nachbearbeitungspflichten 
bei Kündigung und Widerruf
Das OLG München hat sich zur Frage positioniert, ob Versicherer trotz Kündigung 
oder Widerruf des Kunden zu Nachbearbeitungsmaßnahmen gehalten sind.

Im Streitfall nahm der Versi-
cherer seinen ausgeschiedenen 
Vertreter auf Rückzahlung der 

Provision für insgesamt vier vor Ablauf 
der Stornohaftungszeit beendete Versiche-
rungsverträge in Anspruch. Drei endeten 
infolge Kündigung des Versicherungsneh-
mers, nachdem seine Bitte um Beitrags-
freistellung zurückgewiesen wurde, einer 
durch Widerruf. Der Versicherer meinte, 
sich ausreichend um die Nachbearbeitung 
bemüht zu haben, indem er die Orga-Di-
rektion über die Vorgänge in Kenntnis ge-
setzt und den Kunden über die nachteili-
gen Folgen seiner Kündigung informiert 
habe. Das Landgericht sah dies anders. Es 
hat die Klage abgewiesen. Die Berufung 
des Versicherers blieb erfolglos.

Na c h dem  Gesetz entfällt der An-
spruch auf Provision bei Nichtausfüh-

rung des Geschäfts durch den Versiche-
rer, wenn und soweit diese auf Umstän-
den beruht, die vom Versicherer nicht zu 
vertreten sind. Dies ist nach der Recht-
sprechung der Fall, wenn der Versicherer 
notleidende Verträge in gebotenem Um-
fang nachbearbeitet hat. Im Streitfall wa-
ren die Versicherungen nach dem Aus-
scheiden des Vertreters beendet worden. 
Ausgehend hiervon begründete der Spe-
zialsenat für Handelsvertretersachen die 
Richtigkeit des klageabweisenden Urteils 
im Wesentlichen mit den folgenden Er-
wägungen. Zwar könne der Versicherer 
auch Nachfolger des Ausgeschiedenen 
mit der Nachbearbeitung beauftragen. Je-
doch reiche eine Stornogefahrmitteilung 
an den Nachfolger zur Nachbearbeitung 
nicht aus, da der Nachfolger eigene Pro-
visionsinteressen verfolge, weshalb er lie-

ber neue Verträge abschließen und nicht 
dem Provisionsinteresse seines Vorgän-
gers dienen wolle. Deshalb müsse der 
Versicherer näher zur Nacharbeit durch 
den Nachfolger oder zur Aussichtslosig-
keit derselben vortragen. 

Ha b e der  Versicherer die Bitte des 
Kunden um Beitragsfreistellung wegen 
Ni c ht err eichen der Mindestversiche-
rungssumme abgelehnt und kündige der 
Kunde darauf, genüge der Versicherer der 
Nachbearbeitung nicht, wenn er eine Stor-
nogefahrmitteilung an die Orga-Direk-
tion und gleichzeitig ein Schreiben an den 
Kunden versende, in dem lediglich darauf 
hingewiesen wird, dass mit der Kündi-
gung eines Vertrages grundsätzlich Ver-
luste verbunden sind und dass der Kunde 
doch unter der angegebenen Telefonnum-
mer einen Betreuer ansprechen möge.

Reagiert der Versicherer auf die Bitte 
um  Be itr agsfreistellung abblehnend, 
ohne vorzuschlagen, wie der wegen der 

Kompakt

 ■ Eine Stornogefahrmitteilung an die 
Orga-Direktion nach Ausscheiden 
des Vertreters ist als Nachbearbei-
tung unzureichend. 

 ■ Eine Kundeninformation über die 
Nachteile der Kündigung des Kun-
den genügt nicht den Nachbear-
beitungserfordernissen.

 ■ Auch beim Widerruf des Kunden 
obliegt dem Versicherer eine aller-
dings nicht persönliche Nachbear-
beitung.
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Bitte um Beitragsfreistellung erkennbar 
gefährdete Vertrag erhalten werden kann, 
und unternimmt er weitere Schritte erst 
nach der Kündigung des Kunden, so rei-
che dies nicht aus, um einen Rückforde-
rungsanspruch zu begründen. Aufgrund 
der ihm gegenüber dem Vertreter oblie-
genden Treuepflicht und der sich daraus 
ergebenden Rücksichtnahmepflicht auf 
das Provisionsinteresse sei im Regelfall 
erforderlich, dass der Versicherer aktiv 
tätig wird und den Kunden ernsthaft und 
nachdrückl ich zur Durchführung des 
Vertrages anhält. Ein allgemeiner Hin-
weis auf wirtschaftliche Nachteile einer 
Kündigung genüge grundsätzlich nicht 
den Anforderungen an eine Nachbearbei-
tu ng. Außerdem stelle eine nach dem 
Ausscheiden des Abschlussvermittlers 
erfolgte Stornogefahrmitteilung an die 
Or g a -D irek tion keine hinreichende 
Nachbearbeitung dar. 

Bezieht sich ein durch die Kündigung 
des Kunden veranlasstes Schreiben des 
Versicherers nur auf den Versicherungs-
vertrag des Kunden, in dem er gleichzei-
tig versicherte Person ist, nicht auf dessen 
weitere Verträge, in denen versicherte 
Personen Dritte sind, reiche das Schrei-
ben nicht aus, um den Anforderungen an 
eine Nachbearbeitung zu genügen.

Muss wirksames Geschäft sein
Ma ngel s Nachbearbeitung könne der 
Ve r s ic here r einen Rückzahlungsan-
spr uch auch dann nicht durchsetzen, 
wenn der Versicherungsvertrag nach der 
Vorschrift des § 8 VVG 2008 widerrufen 
worden ist. Die Nachbearbeitungsver-
pflichtung setze voraus, dass durch die 
Vermittlung des Vertreters überhaupt ein 
wirksames Geschäft zustande gekommen 
sei. Diese Voraussetzung sei auch im Fall 
ei n es  sp äter widerrufenen Versiche-
rungsvertrages erfüllt, da der Versiche-
rungsvertrag vor Ausübung des Wider-
rufsrechts durch den Kunden schwebend 
wirksam sei. Der Widerruf vernichte den 
Vertrag nicht von Anfang, sondern erst 
von der Widerrufserklärung an mit der 
Folge, dass dann ein Rückabwicklungs-
schuldverhältnis entstehe. Da aufgrund 

des – wenn auch nur zeitlich beschränk-
ten – Bestehens eines wirksamen Versi-
ch e ru ngs vertrages die Vorschrift des  
§ 87 a Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB) 
zur Anwendung komme, bestehe auch 
bei widerrufenen Verträgen eine Nachbe-
arbeitungspflicht. 

Komplexes Rechtsprodukt
Die Annahme, der Versicherer sei im In-
teresse des Provisionserhalts zur Nachbe-
arbeitung eines widerrufenen Versiche-
rungsvertrages verpflichtet, unterlaufe 
auch nicht das Ziel des § 8 VVG, wonach 
sich der Kunde bei Vertragsreue einfach 
vom Vertrag lösen können soll, ohne dass 
er  üb ere ilt handeln musste oder sich 
überrumpelt gefühlt hat oder er zur Aus-
übung des Rechts eines sachlichen Grun-
des bedarf. Angesichts der Komplexität 
des Rechtsprodukts Versicherung habe 
der Gesetzgeber dem Kunden mit der 
Widerrufsmöglichkeit auch noch nach 
Ver tragsschluss eine Überlegungsfrist 
gewähren wollen. 

Eine Nachbearbeitungspflicht, zu de-
ren Erfüllung der Versicherer den Kun-
de n  n ach  dessen Widerruf nochmals 
kontaktieren müsse, beschneide jedoch 
nicht das voraussetzungslose Dispositi-
onsrecht des Kunden zur Beendigung des 
Versicherungsvertrages und stehe damit 
auch nicht in Widerspruch zur Zielset-
zung des § 8 VVG. Insbesondere sei der 
Kunde nicht gehalten, auf die im Zuge 
der Nachbearbeitungsobliegenheit gebo-
tenen  Kontaktaufnahmeversuche des 
Versicherers einzugehen, zumal die an 
den Umfang und die Intensität der Nach-
bearbeitung zu stellenden Anforderun-
gen eben im Hinblick auf § 8 VVG rela-
tiv gering sein dürften. Eine persönliche 
Kontaktaufnahme sei jedenfalls nicht ge-
boten. Daher führe die Anwendung der 
Nachbearbeitungsgrundsätze auf wider-
rufene Versicherungsverträge nicht zu ei-
ner Einschränkung des Widerrufsrechts, 
weshalb dieses nicht herangezogen wer-
den kann, um die Nachbearbeitungsob-
liegenheit einzuschränken. Gegen eine 
Nachbearbeitungsobliegenheit bei wider-
ru fenen Versicherungen spricht auch 

nicht, dass nach dem Widerruf das ur-
spr ün gli che Vertragsverhältnis nicht 
meh r wie derhergestellt werden kann, 
sondern ein neuer Vertrag beginnt. Denn 
dieses Problem stellt sich genauso nach 
der Künd igung eines Vertrages, ohne 
dass dies die Rechtsprechung abgehalten 
hätte, auch bei gekündigten Verträgen 
eine Nachbearbeitungspflicht des Versi-
cherers anzunehmen.

Die Entscheidung ist bedenklich. Die 
Kündigung des Versicherungsvertrages 
ist ebenso wie dessen Widerruf keine ab-
weichende Ausführung des Geschäfts, 
weil dem Kunden diese Rechte von vorn-
herein vorbehalten sind. Wegen der Mög-
lichkeit des Widerrufs fehlt es sogar von 
vornherein an einem Geschäft, weil der 
Kunde nicht gebunden ist, den Vertrag 
au s zu füh ren. Gerade weil allein die 
Kaufreue ausreicht, vom Geschäft Ab-
stand zu nehmen, hat der Vertreter bei ei-
nem Widerruf nicht alles Erforderliche 
getan, um den Kunden davon zu über-
zeugen, das Geschäft zu tätigen. 

An Förmelei grenzt die Annahme des 
Senats, ein Kunde, der kündigt, nachdem 
seine Bitte um Beitragsfreistellung von 
drei Versicherungen abschlägig beschie-
den worden ist, müsse wegen jedes ein-
ze l nen Vertrages darauf hingewiesen 
werden, dass die Kündigung mit Nachtei-
len verbunden ist. ■

Mehr Infos

Tipps und Informationen rund ums 
Thema Vertriebsrecht finden Sie auf 
der Homepage der Kanzlei Evers, 
Bremen, unter www.evers-ver 
triebsrecht.de/ oder bei RA Jürgen 
Evers, Telefon: 04 21/69 67 70.
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